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   BESCHLUSSVORLAGE  DER  VERWALTUNG  NR.:  099/2026
 
Bezeichnung des Tagesordnungspunkts ÖFFENTLICH
 

Elternbeiträge 8-13 Uhr Betreuung
Datum

17.02.26
Geschäftszeichen

KA223
Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)

Berechnung_Kurzbetreuung_Schwelm_2026
Federführender Fachbereich:

Fachbereich 220 - Familie, Bildung, Sport
Beteiligte Fachbereiche:

FB 111

Beratungsgremien Beratungstermine Zuständigkeit

 
Schulausschuss 05.03.2026 Vorberatung
Jugendhilfeausschuss 05.03.2026 Vorberatung
Haupt-und Finanzausschuss 12.03.2026 Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm 26.03.2026 Entscheidung
 
Beschlussvorschlag für JHA, SchA, HFA:
 
Der Ausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm die Festsetzung der 
Elternbeiträge der 8-13 Uhr-Betreuung an den Schwelmer Grundschulen auf 75,00 
Euro.
 
Beschlussvorschlag für den Rat:
 
Der Rat der Stadt Schwelm beschließt die Festsetzung der Elternbeiträge der 8-13 
Uhr-Betreuung an den Schwelmer Grundschulen auf 75,00 Euro.
 
 
Sachverhalt:
 
Die Übermittagsbetreuung an Schwelmer Grundschulen ist ein zentraler Baustein in 
der Betreuung. Aktuell bestehen unterschiedliche Beitragssätze an den Grundschulen.
 
GS Engelbertstraße: 50,00 €
GS Ländchenweg: 76,00 €
GS St.Marien: 72,00 €
GS Nordstadt: 76,00 €
 
Aus Sicht der Verwaltung ist ein Beitrag von 75,00 € kostendeckend.
 
Für den Standort GS Engelbertstraße werden anhand der aktuellen Belegungszahlen 
Mehreinnahmen von 9.900,00 € erwartet. Diese Anpassung ist zur Deckung der 
Kosten zwingend erforderlich. Die finanziellen Auswirkungen werden über die 
Änderungsliste in die Etatplanung eingestellt.
 
 
Finanzielle Auswirkungen:

Wie im Sachverhalt dargestellt.
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Auswirkungen auf das Klima:
 

 neutrale Auswirkungen
 

 positive Auswirkungen
 

 negative Auswirkungen
 

 
 
Begründung:

Lediglich Anpassung einer neuen Beitragsstruktur.
 
 
 Der Bürgermeister

In Vertretung
 

gez. Marcus Kramann
 
 




